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Die Grundlage für die Garan-
tieleistungen eines Unterneh-
mers bildet der Werk- oder 

Kaufvertrag. Die Garantieleistungen 
werden in den Verträgen unterschied-

lich geregelt. Nicht immer bildet die 
SIA-Norm 118 «Allgemeine Bedingun-
gen für Bauarbeiten» den diesbezüg-
lichen Vertragsbestandteil, dann gel-
ten die Bedingungen aus dem Obli-
gationenrecht. 

Garantie SIA-Norm 118
Wurde die SIA-Norm 118 als Ver-

tragsbestandteil vereinbart, beginnt 
mit der Bauabnahme die zweijährige 
Garantiefrist, die eigentliche Rüge-
frist für offensichtliche Mängel, zu 
laufen. Kleinere Mängel wie feinere 
Rissbildungen, die sich nicht vergrös-
sern, können vor Ablauf der zwei-
jährigen Garantiefrist gemeldet wer-
den. Mängel, wie etwa der Wasser-
eintritt an einer Dachkonstruktion, 
müssen hingegen umgehend gemel-
det werden, damit Folgeschäden ver-
hindert werden können. 

Die Garantiefrist für verdeckte 
Mängel, die nach der Garantieabnah-
me auftreten, beträgt fünf Jahre. Die-
se Mängel müssen umgehend inner-
halb von sieben Tagen dem Unter-
nehmer mitgeteilt werden, damit die 
Garantieansprüche Gültigkeit haben. 

Im Gegensatz zum Obligationen-
recht können gemäss SIA-Norm 118 
kleinere Mängel bis zur Garantieab-
nahme gesammelt und zusammen 
angemeldet werden. Der wesentliche 
Vorteil der Garantieleistungen ge-
mäss der SIA-118 Norm liegt darin, 

Warum die Garantieabnahme nach 
zwei Jahren so wichtig ist...

Garantieabnahme – Mit der Bauabnahme gehen alle Rechte und Pflichten eines Bauwerks an den Bauherrn oder den Eigen-
tümer über. Die Garantiefrist beginnt damit zu laufen. Gut zu wissen, welche Ansprüche einem Immobilienbesitzer zustehen. 

dass die Beweislast während der ers-
ten zwei Jahre darüber, ob ein Man-
gel vorliegt oder nicht, beim Unter-
nehmer liegt. Sicherlich ein Vorteil, 
muss doch der Bauherr als Baulaie 
dem Unternehmer nicht den Mängel-
nachweis erbringen. Erst nach Ablauf 
der zweijährigen Garantiefrist kehrt 
sich die Beweislast für die verdeckten 
Mängel um und obliegt von nun an 
dem Bauherrn. 

Garantieabnahme – die letzte 
Gelegenheit

Die Garantieabnahme bildet für 
den Eigentümer die letzte Möglich-
keit, bereits erkannte oder erkenn-
bare Mängel zu rügen, die innerhalb 
von zwei Jahren nach der Bauabnah-
me aufgetreten sind. Nimmt der Bau-
herr dies nicht wahr, verliert er sei-
nen Garantieanspruch für diese Män-
gel. 

Ratsam ist es daher, in jedem Fall 
zwei bis drei Monate vor Ablauf der 
Frist beim Architekten oder General-
unternehmer nachzufragen, damit 
die Schlussabnahme nach zwei Jah-
ren nicht vergessen geht. Denn sämt-
liche Unternehmer müssen nach-
weislich spätestens am letzten Tag 
der Rügefrist Kenntnis der Mängel 
haben, ansonsten erlöschen die Ga-
rantieansprüche.

Garantieabnahme mit einem 
Architekten

Im üblichen Leistungsumfang des 
Architekten gemäss SIA-Ordnung 102 
«Leistung und Honorare der Archi-
tekten» sind das Einsammeln der 
Mängel, das Organisieren der Arbei-
ten, das Aufbieten der Unternehmer 
und das Überwachen der Garantie-
arbeiten enthalten. Das Durchsetzen 
der Garantieansprüche ist jedoch 

Sache des Bauherrn oder muss dem 
Architekten separat vergütet werden. 
Ist ein Unternehmer konkurs oder 
weigert er sich, die Garantiearbeiten 
zu leisten, können je nachdem die 
Leistungen der Nachbesserungsar-
beiten mit  einem Bank- oder Versi-
cherungsgarantieschein gedeckt 
werden. 

Garantieabnahme mit einem 
Generalunternehmer

Der Generalunternehmer ist übli-
cherweise für das Erbringen der Ga-
rantieleistungen zuständig. Versucht 
der Generalunternehmer die Schluss-
prüfung über den Ablauf der Rüge-
frist hinaus zu verschieben oder 
weigert er sich, eine Garantieabnah-
me vorzunehmen, muss der Bauherr 
den Generalunternehmer rechtzeitig 
über die vorhandenen Mängel in 
Kenntnis setzen. So kommt der Bau-
herr seinen Pflichten innerhalb der 
zweijährigen Rügefrist und der fünf-
jährigen Garantiedauer nach.

Ablauf einer Garantieabnahme
Der Bauherr und der Architekt 

oder Generalunternehmer nehmen 
die Schlussprüfung gemeinsam zur 
Beweissicherung vor. Der Architekt 
oder der Generalunternehmer erstellt 
ein Protokoll, welches von beiden 
Parteien unterzeichnet werden muss. 
Oftmals gibt die Beurteilung, ob ein 
Mangel vorliegt oder nicht und wel-
che Massnahme für die Nachbesse-
rung erfolgen soll, zu Diskussionen 
Anlass. Die für einen Bauherrn nicht 
nachvollziehbaren Verweise auf zu-
lässige Toleranzen nach einer SIA-
Norm oder die unverhältnismässige 
Nachbesserung sind oftmals Anlass 
dafür. Ein Bausachverständiger oder 
Bauberater kann den Bauherrn an-

lässlich einer solchen Abnahme un-
terstützen und ihm bei der Durchset-
zung seiner Mängelrechte helfen.

Neubeginn der Garantiefristen
Für die instandgestellten Teile fin-

det gemäss SIA-Norm 118 auf Verlan-
gen des Unternehmers eine Abnahme 
statt. Es liegt aber vor allem im Inte-
resse des Bauherrn, bei umfassenden 
Mängelbehebungen eine solche Ab-

nahme vorzunehmen und ebenfalls 
zu protokollieren. Denn mit der Ab-
nahme der Nachbesserungsarbeiten 
beginnt die Garantiefrist dieser Werk-
teile neu zu laufen.

othmar helbling
Bauherrenberater, Inhaber der 
hbq Bauberatung GmbH, Rapperswil-Jona

INFOS
Weitere Infos zur Bauplanung unter: 
www.hbq-bauberatung.ch

In diesem Backsteinhaus in Zürich wurde kürzlich der gesamte Dachstock saniert und mit neuen Dachluken und Fenstern versehen. Auch diese Arbeiten unterliegen einer Garantiefrist. �bi lder hev

Auch bei diesem Neubau eines Mehrfamilienhauses in Wettingen, AG, wird es nach zwei 
Jahren eine Garantieabnahme geben.


